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Amtliche Bekanntmachung 

 

Satzung der Gemeinde Aukrug über die Pflicht  
zur Herstellung und Begründung der  

notwendigen Stellplätze für Anlagen, bei denen  
ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten 
ist sowie über die Ablösung der Herstellungspflicht und die 

Höhe der Ablösungsbeträge (Stellplatzsatzung) 
 

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. 2018, S. 6) sowie § 84 Abs. 1 Nr. 6 und 8 i.V.m. § 49 
der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
06.12.2021 (GVOBl. Schl.-H. 2009, S. 6), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2019 (GVOBl. 
Schl.-H. 2021, S. 1422), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
12.06.2024 folgende Satzung erlassen:  
 

 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

 

(1) Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Aukrug. 

(2) Festsetzungen zur Herstellungspflicht von notwendigen Stellplätzen in Bebauungsplänen oder 

Regelungen sonstiger Satzungen, die von den Vorschriften dieser Satzung abweichen, bleiben 

unberührt.  

 

§ 2 

Herstellungspflicht und Begriffe 

 

(1) Bei der Errichtung, wesentlichen Änderung oder wesentlichen Nutzungsänderung von Anlagen 

im Sinne des § 2 Abs. 1 LBO, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu  

erwarten ist, müssen notwendige Stellplätze, die unter Berücksichtigung der Sicherheit und  

Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und der Erschließung durch 

Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs erforderlich sind, hergestellt werden. 

(2) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentlichen 

Verkehrsflächen dienen. Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen von  

Kraftfahrzeugen. Carports sind Garagen im Sinne dieser Satzung. Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- 

und Lagerräume für Kraftfahrzeuge sind keine Stellplätze oder Garagen im Sinne dieser Satzung. 

(3) Die notwendigen Stellplätze sind im bauaufsichtlichen Verfahren nachzuweisen und müssen 

spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der baulichen Anlage oder 

sonstiger Anlagen, von denen Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist,  

fertiggestellt sein. Notwendige Stellplätze können auch in Form von Garagen nachgewiesen  

werden. 
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§ 3 

Anzahl der notwendigen Stellplätze 

 

(1) Die herzustellende Anzahl der notwendigen Stellplätze ergibt sich aus der Anlage 1 zu dieser 

Satzung und den nachfolgenden Regelungen. 

(2) Für Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage 1 nicht aufgeführt ist, richtet sich die Anzahl der 

herzustellenden Stellplätze nach § 49 LBO.  

(3) Ergeben sich bei der Ermittlung der herzustellenden Stellplätze nach Anlage 1 Dezimalstellen, 

ist deren Anzahl auf die nächste volle Zahl aufzurunden. 

(4) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen ergibt sich die Gesamtanzahl herzustellender 

Stellplätze aus der Summe der herzustellenden Stellplätze der in der Anlage enthaltenen  

Einzelnutzungsarten. Ergeben sich bei der Ermittlung der herzustellenden Stellplätze der  

jeweiligen Einzelnutzungen nach Anlage 1 Dezimalstellen, ist zunächst die Anzahl der  

herzustellenden Stellplätze jeder einzelnen Nutzungsart auf die nächste volle Zahl aufzurunden, 

bevor die Gesamtanzahl herzustellender Stellplätze aufzusummieren ist. 

(5) Steht die Gesamtanzahl der nach dieser Satzung herzustellenden Stellplätze in einem  

offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so kann die sich aus der  

Einzelfallprüfung ergebende Anzahl herzustellender Stellplätze entsprechend erhöht oder  

verringert werden. 

 

§ 4 

Lage, Beschaffenheit und Begrünung von Stellplätzen 

 

(1) Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder in der näheren Umgebung davon auf einem  

geeigneten Grundstück, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert ist,  

herzustellen und für die Dauer des Bestehens der Zu- und Abgangsverkehr erzeugenden Anlage 

zu unterhalten. Wenn Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies erfordern, kann im 

Einzelfall bestimmt werden, dass die Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen 

Grundstück herzustellen sind. 

(2) Stellplätze sind so anzuordnen, zu errichten und instand zu halten, dass ihre Benutzung die 

Gesundheit nicht schädigt und das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und Erholung in der  

Umgebung durch Lärm oder Gerüche nicht über das zumutbare Maß hinaus stört. §§ 30, 33- 35 

Baugesetzbuch bleiben unberührt. Sonstige einschlägige Rechtsvorschriften und Normen sind bei 

der Herstellung von Stellplätzen heranzuziehen und zu beachten.  

(3) Die Benutzbarkeit eines Stellplatzes darf nicht von der Belegung eines anderen Stellplatzes 

abhängig sein. Grundstückzufahrten sind hinsichtlich ihrer Anzahl und Breite unter  

Berücksichtigung der vorliegenden verkehrsrechtlichen Situation auf das zur notwendigen Er-

schließung der jeweiligen Zu- und Abgangsverkehr verursachenden Anlage angemessene Maß zu 

beschränken. 

(4) Bei allgemein zugänglichen Stellplatzanlagen ist je 30 notwendige Stellplätze ein Stellplatz für 

Menschen mit Behinderung herzustellen. 

 

§ 5 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 82 Abs. 1 Nr. 1 LBO handelt, wer entgegen § 2 Abs. 1 die  

Errichtung, wesentliche Änderung oder wesentliche Nutzungsänderung einer Anlage vornimmt, 
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ohne den hierdurch ausgelösten Stellplatzbedarf oder Mehrbedarf an Stellplätzen in ausreichender 

Zahl hergestellt zu haben.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,- Euro geahndet werden.  

§ 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bleibt unberührt. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

ist die Bauaufsichtsbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde. 

 

§ 6 

Abweichungen 

 

(1) Abweichungen von den Vorschriften dieser Satzung können zugelassen werden, wenn sie  

unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderungen und unter Würdigung der  

öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen,  

insbesondere den Anforderungen des § 3 Abs. 2 LBO, vereinbar sind. § 3 Abs. 3 LBO bleibt  

unberührt. 

(2) Über Abweichungen nach Absatz 1 entscheidet die Bauaufsichtsbehörde des Kreises  

Rendsburg-Eckernförde im Einvernehmen mit der Gemeinde Aukrug; § 36 Abs. 2 Satz 2 und 3 des 

Baugesetzbuches gilt entsprechend. 

(3) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1 ist schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu 

begründen. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Aukrug, den 21.06.2024 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Joachim Rehder 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor - 
für die Gemeinde Aukrug 
 
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses der 25. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes "Solarpark Bünzerfeld nördlich der Bahnlinie" der 
Gemeinde Aukrug für das Gebiet nördlich der Bahnstrecke „Neumünster-
Heide“, westlich und östlich des Weges „Bünzerfeld", (Teilflächen der Flur-
stücke 18 und 23, Flur 4, Gemarkung Bünzen, sowie Teilflächen der Flur-
stücke 51 und 4/1, Flur 5, Gemarkung Bünzen) 
 
Die Gemeindevertretung Aukrug hat auf ihrer Sitzung am 12.06.2024 die Aufstel-
lung der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes "Solarpark Bünzerfeld nörd-
lich der Bahnlinie" der Gemeinde Aukrug für das Gebiet nördlich der Bahnstrecke 
„Neumünster-Heide“, westlich und östlich des Weges „Bünzerfeld", (Teilflächen 
der Flurstücke 18 und 23, Flur 4, Gemarkung Bünzen, sowie Teilflächen der Flur-
stücke 51 und 4/1, Flur 5, Gemarkung Bünzen) beschlossen. 
 

Planskizze (unmaßstäblich) 
des Plangebietes (schwarz-gestrichelt-umrandet)  

der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes  
in der Gemeinde Aukrug 

 

 
 
 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.  
 
 
Hohenwestedt, 26.06.2024 
 
Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor – 
 
Im Auftrag 
gez. Celina Albrecht 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor - 
für die Gemeinde Aukrug 
 
 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 34 "Solarpark Bünzerfeld nördlich der Bahnlinie" der 
Gemeinde Aukrug für das Gebiet nördlich der Bahnstrecke „Neumünster-
Heide“, westlich und östlich des Weges „Bünzerfeld", (Teilflächen der Flur-
stücke 18 und 23, Flur 4, Gemarkung Bünzen, sowie Teilflächen der Flur-
stücke 51 und 4/1, Flur 5, Gemarkung Bünzen) 
 
Die Gemeindevertretung Aukrug hat auf ihrer Sitzung am 12.06.2024 die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 34 "Solarpark Bünzerfeld 
nördlich der Bahnlinie" der Gemeinde Aukrug für das Gebiet nördlich der Bahn-
strecke „Neumünster-Heide“, westlich und östlich des Weges „Bünzerfeld", (Teil-
flächen der Flurstücke 18 und 23, Flur 4, Gemarkung Bünzen, sowie Teilflächen 
der Flurstücke 51 und 4/1, Flur 5, Gemarkung Bünzen) beschlossen. 
 

Planskizze (unmaßstäblich) 
des Plangebietes (schwarz-gestrichelt-umrandet)  

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 34  
in der Gemeinde Aukrug 

 

 
 
 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.  
 
 
Hohenwestedt, 26.06.2024 
 
Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor – 
 
Im Auftrag 
gez. Celina Albrecht 
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Schulverband Hanerau-Hademarschen und 
Todenbüttel 

 

Hanerau-Hademarschen, 27.06.2024 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel ist zu einer Sit-
zung am 

 
Mittwoch, den 10.07.2024, um 19:30 Uhr, 

in der Mensa in der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule, 
Standort Todenbüttel, Hauptstraße 41 - 43, 24819 Todenbüttel 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Verbandsvorstehers 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Sanierung Schulgebäude Hanerau-Hademarschen 
 

 

 

8 Beförderung Berufsorientierungsprogramm (BOP) 
 

 

 

9 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

 

10 Sonnenschutz Todenbüttel 
 

 

 

11 Austausch der Hallentore Sporthalle 
 

 

 

12 Fliesenarbeiten Sporthalle Todenbüttel 
 

 

 

13 Beauftragung eines Planungsbüros für die Antragstellung Förderung OGS 
 

 

 

14 Anfragen aus der Verbandsversammlung 
 

 

 

15 Personalangelegenheiten 
 

 

 

15.1 Personalrahmenkonzept Reinigung Standort Hanerau-Hademarschen 
 

 

 

15.2 Personalangelegenheiten: Eingruppierung der Koordinationskräfte des Offenen 
Ganztages 
 

 

 

15.3 Personalangelegenheiten: Stundenlohn Honorarkräfte 
 

 

 

15.4 Personalangelegenheiten: Schaffung einer weiteren Stelle im Bundesfreiwilli-
gendienst 
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Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Jörg Hommel 
Schulverbandsvorsteher 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Arpsdorf 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 514) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2024 und 

mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für 

die Gemeinde Arpsdorf erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Arpsdorf zeigt von Grün und Silber gespalten. In vertauschten 

Farben oben - die Spaltungslinie überdeckend - die Giebelfront eines bäuerlichen Fachwerkhauses 

mit verbrettertem Giebel, unten unter einem Wellenbalken zwei auswärts gewendete Eichenblätter. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf senkrecht geteiltem, vorn grünem, hinten weißem Flaggentuch 

die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tingierung. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde 

Arpsdorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte ist grundsätzlich erlaubt, soweit die Ge-

meindevertretung im Einzelfall die Verwendung durch Beschluss nicht untersagt. 

 

§ 2 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und Gemeindever-

treter an Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen 

Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 

als Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel einge-

setzt, durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in 

Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hier-

über trifft die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) In einer Sitzung nach Abs. 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 

Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt.  

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-
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breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 3  

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1.  Stundungen bis zu einem Betrag von 20.000,00 €,  

2. Niederschlagung von Ansprüchen, soweit ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

3. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

4. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

5. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

6. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 Euro und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

7. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

8. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

9. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden,  

10. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 25.000,00 €, 

11. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

12. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

13. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten und geringfügig Beschäftigten übertragen. 

 

§ 4 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemein-

devertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche 

Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. 

In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig: 
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- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertretung, 

- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z. B. auch bei der Aufstel-

lung eines Bebauungsplanes. 

- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Gemeinde, 

- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 

- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um 

frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass 

ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt 

werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kennt-

nis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit be-

treiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. 

 

§ 5  

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 4 Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Steuern, Grundstücksangelegenheiten, Prüfungswesen im Sinne des 1. Ab-

schnitts des 6. Teils der GO 

 b)  Bau- und Wegeausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Bau- und Wegewesen, Umwelt- u. Naturschutz, Landschaftspflege 

In den Ausschuss zu b) können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Gemeindever-

tretung angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter 

im Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der Gemeindevertretung werden die 

nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse bestellt. 

(3) Die Gemeindevertretung kann für jede Ausschussvorsitzende/jeden Ausschussvorsitzenden 

eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(4) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO (Überpro-

portionalitätsmandate, beratendes Grundmandat) erhöhen. 

Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren Stellvertretende, 

können in den Ausschuss zu b) auch Bürgerinnen und Bürger entsandt werden, die der Gemein-

devertretung angehören können. 

(5) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach  

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Mitgliedern der Gemeindevertretung 

übertragen.  
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§ 6 

Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 7 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der Einwohnerin-

nen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung einer Ein-

wohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. Die Einwohnerversammlung kann auch auf 

Teile des Gemeindegebietes beschränkt durchgeführt werden. 

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt 

werden, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstan-

den sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu ge-

ben.  

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder 

er kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur 

ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet in der Einwohnerversammlung 

über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und 

Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 

Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und 

Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindes-

tens der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Ab-

stimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 

nicht zulässig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und  

  5. das Ergebnis der Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Protokoll-

führerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorgelegt werden. 

§ 8 

Verträge nach § 29 Abs. 2 GO 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertretern, Mitgliedern oder 

stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Bürgermeisterin oder 
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dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen oder Gemeinde-

vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, die keinen öffentlichen Auftrag im Sinne des 

geltenden Vergaberechtes zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung der Gemeindevertre-

tung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Verträge, die die Vergabe eines öffentlichen 

Auftrages zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung der Gemeindevertretung rechtsverbind-

lich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden 

Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen einen Betrag von 2.000,00 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe 

unter den Voraussetzungen des Satzes 2 im Wege der Verhandlungsvergabe oder im Wege des 

Direktauftrages, ist der Vertrag ohne Beteiligung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn 

der Auftragswert den Betrag von 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag in Hö-

he von 500,00 € im Monat, nicht übersteigt. 

 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Mittelhol-

stein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, erscheint diens-

tags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in 

Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Am Raiffeisenturm 2 und in 

Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. 

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

  

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Gemeinde werden 

zusätzlich ins Internet unter der Adresse www.amt-mittelholstein.de eingestellt und über das zent-

rale Internetportal des Landes auf www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung zugänglich gemacht. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 24.10.2013 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 GO wurde durch Verfügung des Landrates des Kreises Rends-

burg-Eckernförde vom 20.06.2024 erteilt. 

 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Arpsdorf, den 25.06.2024 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Kerstin Gertz 

(Bürgermeisterin) 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Hohenwestedt 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 

2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 514) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.05.2024 

und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung 

für die Gemeinde Hohenwestedt erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge, Siegel 

 

(1) Das Wappen zeigt im blau-silber gespaltenen Schild ein Radtatzenkreuz in verwechselten Far-

ben. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt im blau-weiß gespalteten Liek das Radtatzenkreuz des Gemeinde-

wappens, im fliegenden Ende neun abwechselnd blaue und weiße Streifen. 

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift “Gemeinde Hohenwestedt 

Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgervorsteherin oder Bürgervorsteher 

 

(1) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher vertritt die Belange der Gemeindevertretung 

gegenüber der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. 

(2) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher wird im Falle ihrer oder seiner Verhinderung 

von ihrer oder seiner ersten Stellvertreterin oder ihrem oder seinem ersten Stellvertreter, ist auch 

diese oder dieser verhindert, von ihrer oder seiner zweiten Stellvertreterin oder ihrem oder seinem 

zweiten Stellvertreter vertreten. 

(3) Scheidet die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher oder eine oder einer ihrer oder seiner 

Stellvertretenden vor Beendigung der Wahlzeit der Gemeindevertretung aus ihrem oder seinem 

Amt aus, so ist die Ersatzwahl innerhalb von drei Monaten durchzuführen. 

(4) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher vertritt bei öffentlichen Anlässen die Gemein-

devertretung sowie gemeinsam mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister die Gemeinde als 

Gebietskörperschaft. Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher und die Bürgermeisterin o-

der der Bürgermeister stimmen ihr Auftreten für die Gemeinde im Einzelfall miteinander ab. 
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§ 3 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist hauptamtlich tätig. Sie oder er ist nicht Mitglied 

der Gemeindevertretung. Sie oder er wird für die Dauer von 8 Jahren gewählt. 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe des 

Höchstsatzes der Kommunalbesoldungsverordnung. 

(3) Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlzeit zwei Stellvertretungen 

der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird im 

Falle ihrer oder seiner Verhinderung durch ihre oder seine Stellvertretenden in der Reihenfolge 

ihrer Wahl vertreten. 

(4) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. Daneben werden der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gemäß § 27 Abs. 1 Satz 

3 GO weitere Entscheidungsbefugnisse übertragen, die im Einzelnen in der dieser Satzung als 

Anlage beigefügten Zuständigkeitsordnung (§ 27 Abs. 1 Satz 4 GO) aufgeführt sind. In diese kann 

jeder Einsicht nehmen.  

 

§ 4 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) In einer Sitzung nach Abs. 1 und 2 findet eine Wahl im Falle eines Widerspruchs nach § 40 

Abs. 2 GO durch geheime briefliche Abstimmung statt.  

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 
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§ 5 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemein-

devertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche 

Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. 

In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

• Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertretung, 

• Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z. B. auch bei der 

Aufstellung eines Bebauungsplanes. 

• Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Gemeinde, 

• Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 

• Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, 

um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass 

ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt 

werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kennt-

nis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit be-

treiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. 

 

§ 6 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder  

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Grundstücks- und Steuerangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Betei-

ligungen, Kommunalbetriebe, Standortmarketing und Wirtschaftsförderung 

 b)  Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Kultur- und Gemeinschaftswesen, Volkshoch- und Musikschule, Büchereiwesen, Sport, So-

zial- und Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendbetreuung 

 

 

 c)  Bau- und Umweltausschuss 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder 



508 
 
 

 Aufgabengebiet: 

 Wohnungswesen, Bau- und Verkehrswesen, Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege 

d)  Feuerwehrausschuss 

  Zusammensetzung: 

  5 Mitglieder  

  Aufgabengebiet:  

  Feuerwehrangelegenheiten 

 e) Rechnungsprüfungsausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfungswesen im Sinne des 1. Abschnitts des 6. Teils der GO 

In die Ausschüsse a) bis d) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Gemeinde-

vertretung angehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertre-

ter im Ausschuss nicht erreichen. 

Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der Gemeindevertretung werden die 

nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Ausschüsse bestellt. 

(2) Die Gemeindevertretung kann für jede Ausschussvorsitzende/jeden Ausschussvorsitzenden 

eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Zur Stellvertretung der Ausschussmitglieder wird nach Fraktionen getrennt ein Pool von jeweils 

4 Personen gewählt, die die Ausschussmitglieder in der Reihenfolge, in der sie gewählt sind, ver-

treten. In den Pool für die Ausschüsse a) bis d) können neben Gemeindevertretern auch bis zu 2 

bürgerliche Mitglieder gewählt werden.  

(4) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO (Überpro-

portionalitätsmandate, beratendes Mandat) erhöhen. 

Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren Stellvertretende, 

können in die Ausschüsse a) bis d) auch zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerinnen und Bür-

ger entsandt werden.  

(5) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und den nach § 

46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Mitgliedern der Gemeindevertretung 

übertragen. 

(6) Daneben werden den Ausschüssen gemäß § 27 Abs. 1 S. 3 (GO) weitere Entscheidungsbe-

fugnisse übertragen, die im Einzelnen in der dieser Satzung als Anlage beigefügten Zuständig-

keitsordnung (§ 27 Abs. 1 Satz 4 GO) aufgeführt sind. In diese kann jeder Einsicht nehmen.  

 

§ 7 

Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat. 

 

 



509 
 
 

§ 8 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der Einwohnerin-

nen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung einer Ein-

wohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. Die Einwohnerversammlung kann auch auf 

Teile des Gemeindegebietes beschränkt durchgeführt werden. 

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt 

werden, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstan-

den sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu ge-

ben. 

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder 

er kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur 

ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet in der Einwohnerversammlung 

über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und 

Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 

Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und 

Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen von 

mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine 

Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 

nicht zulässig. 

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten: 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, 

5. und das Ergebnis der Abstimmung. 

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Protokoll-

führerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. 

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorgelegt werden. 

 

§ 9 

Verträge nach § 29 Abs. 2 GO 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertretern, Mitgliedern oder 

stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder der Bürgermeisterin oder 

dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen oder Gemeinde-

vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, die keinen öffentlichen Auftrag im Sinne des 

geltenden Vergaberechtes zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung der Gemeindevertre-

tung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-
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renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Verträge, die die Vergabe eines öffentlichen 

Auftrages zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung der Gemeindevertretung rechtsverbind-

lich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden 

Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen einen Betrag von 2.500,00 € im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe 

unter den Voraussetzungen des Satzes 2 im Wege der Verhandlungsvergabe oder im Wege des 

Direktauftrages, ist der Vertrag ohne Beteiligung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn 

der Auftragswert den Betrag von 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag in Hö-

he von 500,00 € im Monat, nicht übersteigt. 

 

§ 10 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 € nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 56 Abs. 2 und 3 GO entsprechen. 

 

§ 11 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Mittelhol-

stein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, erscheint diens-

tags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in 

Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Am Raiffeisenturm 2 und in 

Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Gemeinde werden 

zusätzlich ins Internet unter der Adresse www.amt-mittelholstein.de eingestellt und über das zent-

rale Internetportal des Landes auf www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung zugänglich gemacht. 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung der Gemeinde Hohenwestedt vom 13.10.2022 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 20.06.2024 erteilt. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

 

Hohenwestedt, den 25.06.2024 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Jan Butenschön 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Zuständigkeitsordnung  

zur Hauptsatzung 

der Gemeinde Hohenwestedt 

(Anlage zur Hauptsatzung) 

 

Aufgrund des § 27 Abs. 1 Satz 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 514) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Hohenwestedt 

vom 07.05.2024 folgende Zuständigkeitsordnung erlassen: 

 

§ 1 

Inhalt 

 

(1) Die Zuständigkeitsordnung regelt die allgemein übertragenen Aufgaben nach § 27 GO der Ge-

meindevertretung. Sie gilt für die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und für die Ausschüsse 

der Gemeindevertretung. 

(2) Die Zuständigkeitsordnung grenzt die Befugnisse der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 

und der Ausschüsse ab. Sie hat innere Bindungswirkung in den Ausschüssen und soll zu einer 

effektiven Ausschussarbeit beitragen.  

 

§2  

Allgemeines 

 

(1) Die Verantwortungsbereiche und Befugnisse können durch Beschluss der Gemeindevertretung 

erweitert, geändert oder widerrufen werden.  

(2) Bei Zuständigkeitsüberschneidungen ist grundsätzlich der Ausschuss zuständig, in dessen 

Aufgabenbereich der Schwerpunkt liegt.  

 

§3 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister werden folgende weitere Entscheidungsbefugnis-

se übertragen:  

1.  Stundungen bis zu einem Betrag von 20.000,00 €,  

2. Niederschlagung von Ansprüchen, soweit ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

3. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten 

wird.  

4. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 15.000,00 € nicht überschritten wird, 
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5. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 15.000,00 € nicht übersteigt, 

6. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

7. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 15.000,00 € nicht übersteigt, 

8. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 25.000,00 €, 

9. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit die monatliche Belas-

tung einen Betrag von 1.000,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 12.000,00 € 

nicht übersteigt, 

10. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 25.000,00 €, 

11. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 15.000,00 €, 

12. Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen bis zu einem Betrag von 2.000,00 €, 

13. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuch. 

14. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(2) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über Personalangelegen-

heiten inklusive der Einstellung von unbefristeten, befristeten und geringfügig Beschäftigten, soweit 

es sich nicht um Leitungspositionen der gemeindlichen Einrichtungen handelt, übertragen. 

 

§4 

Ständige Ausschüsse  

 

(1) Die ständigen Ausschüsse entscheiden über die Angelegenheiten ihrer übertragenden Aufga-

bengebiete, soweit es sich nicht um Entscheidungszuständigkeiten handelt, die nach § 28 GO der 

Gemeindevertretung vorbehalten sind, oder nach § 48 Abs. 2 und 3 GO bzw. § 3 der Hauptsat-

zung der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister vorbehalten bzw. übertragen sind. 

(2) Den nach der Hauptsatzung gebildeten ständigen Ausschüssen werden folgende weitere Ent-

scheidungsbefugnisse übertragen:  

a) Finanzausschuss 

1. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 5.000,00 €, soweit es sich bei der Auf-

tragserteilung nicht um den Erwerb von Vermögensgegenständen im Sinne des § 28       

Ziffer 15 GO handelt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zu-

ständigkeitsbereiches 

2. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 5.000,00 € im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zuständigkeitsbereiches 

3. Bewilligung von gemeindlichen Zuschüssen (Einzelanträgen) bis zu einem Wert von 

5.000,00 € im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zuständig-

keitsbereiches  

b) Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten 

1. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 5.000,00 €, soweit es sich bei der Auf-

tragserteilung nicht um den Erwerb von Vermögensgegenständen im Sinne des § 28       

Ziffer 15 GO handelt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zu-

ständigkeitsbereiches 
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2. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 5.000,00 € im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zuständigkeitsbereiches 

3. Bewilligung von gemeindlichen Zuschüssen (Einzelanträgen) bis zu einem Wert von 

5.000,00 € im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zuständig-

keitsbereiches  

c) Bau- und Umweltausschuss  

1. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 5.000,00 €, soweit es sich bei der Auf-

tragserteilung nicht um den Erwerb von Vermögensgegenständen im Sinne des § 28       

Ziffer 15 GO handelt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zu-

ständigkeitsbereiches 

2. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 5.000,00 € im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zuständigkeitsbereiches 

3. Bewilligung von gemeindlichen Zuschüssen (Einzelanträgen) bis zu einem Wert von 

5.000,00 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zuständig-

keitsbereiches  

d) Feuerwehrausschuss 

1. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 5.000,00 €, soweit es sich bei der Auf-

tragserteilung nicht um den Erwerb von Vermögensgegenständen im Sinne des § 28         

Ziffer 15 GO handelt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zu-

ständigkeitsbereiches 

2. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 5.000,00 € im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zuständigkeitsbereiches 

3. Bewilligung von gemeindlichen Zuschüssen (Einzelanträgen) bis zu einem Wert von 

5.000,00 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und des Zuständig-

keitsbereiches  

 

§ 5 

Inkrafttreten  

 

Die Zuständigkeitsordnung zur Hauptsatzung der Gemeinde Hohenwestedt tritt am Tage nach 

ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zuständigkeitsordnung vom 13.10.2022 außer 

Kraft. 

 

 

Hohenwestedt, 25.06.2024 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Jan Butenschön 

(Bürgermeister) 
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Schulverband Hohenwestedt 

 

Hohenwestedt, 28.06.2024 

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Hohenwestedt ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 09.07.2024, um 19:00 Uhr, 

im Forum, Rektor-Wurr-Straße 1-3, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Verbandsvorstehers 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung des Schulverbandes Ho-
henwestedt über die außerschulische Nutzung von Schulräumen und der 
Sporthallen 
 

 

 

8 Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für den Offenen Ganztag 
an der Schule Hohe Geest 
 

 

 

9 Anschaffung einer neuen Schulsoftwarelösung für die Schule Hohe Geest 
 

 

 

10 Digitale Bildung an der Schule Hohe Geest 
 

 

 

11 Sachstand Digitalpakt 
 

 

 

12 Neugestaltung Fahrradunterstand SAP 
 

 

 

13 Fahrradleasing 
 

 

 

14 Austausch Beleuchtung SAP und Turnhalle 
 

 

 

15 Gesamtdarstellung der weiteren baulichen Entwicklung im Schulverband 
 

 

 

16 Anfragen aus der Verbandsversammlung 
 

 

 

17 Personalrahmenkonzept Offener Ganztag Schule Hohe Geest 
 

 

 

18 Personalangelegenheiten: 
 

 

 

18.1 Personalangelegenheiten: 
 

 

 

18.2 Personalangelegenheit: 
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Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Carsten Wiele 
Schulverbandsvorsteher 

 

 

 

 

 

 


